
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Hörgertshausen 
am 08.10.2025 

 
 
 

 Festlegung Wahlbezirke und Wahlvorsteher zur Kommunalwahl 2026 
Der Gemeinderat beschließt, die Urnenwahllokale an folgenden Standorten zu besetzen: 

 Hörgertshausen I, Turnhalle 

 Hörgertshausen II, Schule 
 

Der Gemeinderat beschließt, zwei Briefwahllokale zu bilden und an folgenden Standorten zu 
besetzen: 

 Briefwahl I, Turnhalle 

 Briefwahl II, Schule 
 

Der Gemeinderat beschließt folgende Personen als Wahlvorstand und als stellv. Wahlvorstand zu 
benennen: 
 

Hörgertshausen I Wahlvorstand: Konrad Glück  
 Stellv. Wahlvorstand: Irene Haas 

Hörgertshausen II Wahlvorstand: Sebastian Sergl jun. 
 Stellv. Wahlvorstand: Gregor Wild 

Briefwahl I Wahlvorstand: Stefan Mirlach 
 Stellv. Wahlvorstand: Thomas Hobmaier 

Briefwahl II Wahlvorstand: Christian Fischer 
 Stellv. Wahlvorstand: Michael Setzensack  

 

 Festlegung Höhe Erfrischungsgeld für die Kommunalwahl 2026 
Der Gemeinderat beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 € pro Mitglied des 
Wahlvorstandes und pro eingesetzte Hilfskraft. 
Der Gemeinderat beschließt, bei einer stattfindenden Stichwahl ein Erfrischungsgeld in Höhe von 
25,00 € pro Mitglied des Wahlvorstandes und pro eingesetzte Hilfskraft auszubezahlen. 
 

 Erlass der Einbeziehungssatzung „Peterswahl“ (Nr. 109) – Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Peterswahl“ (Nr. 109) in 
der Fassung vom 08.10.2025 als Satzung. 
 

 


